
 
GESETZLICHE GRUNDLAGEN 
 
Mit Inkrafttreten dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes treten alle bisherigen planungs- und bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften im Geltungsbereich außer Kraft. 
 
In Ergänzung der Planzeichen, Farbe und Planeinschriebe wird gemäß  
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), 
zuletzt geändert durch Art.3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22.04.1993 
(BGBl. I S. 466), 
 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 8.August 1995, (GBl. S. 617), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 25.04.2007  (GBl. Nr. 6, S.252)  
 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzVO 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 l, Seite 58) 
 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
24.07.2000 GBl. S.581, ber. S.698, zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 14.02.2006   
(GBl. S. 20). 
 
festgesetzt: 

I. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN 
 (vgl. Planzeichnung) 
 
 
II.  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs.1 BauGB und § 12 Abs.3 BauGB) 
 
1. Art der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 
 
 Wohnen   
 Im Plangebiet sind ausschließlich Wohngebäude zulässig.  
 
 
2. Maß der baulichen Nutzung  
 (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 18,19 BauNVO) 
 
2.1  Grundflächenzahl (GRZ) 
 Im Bereich "Wohnen" wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von max. 0,25 festgesetzt.  

Bei der Ermittlung der Grundflächen der in § 19 Abs. 4 BauNVO genannten Anlagen sind versickerungsfä-
hige Flächen und die Dachflächen von Tiefgaragen mit Dachbegrünung nicht anzurechnen. 

  
2.2 Höhe der baulichen Anlagen   

Im Bebauungsplan sind die zulässigen Höhen der baulichen Anlagen durch Planeintrag der maximalen 
Traufhöhen (TH) bzw. der obersten Außenwandbegrenzung (OAB) festgesetzt. 
 
Höhenbezugspunkt ist die Geländehöhe des Erschließungshofes zwischen den Gebäuden Schloss-
Wolfsbrunnenweg Nr. 1 und Nr. 3  mit 218,50 m über NN.  
 
Die Höhen der baulichen Anlagen sind entsprechend der Angaben im Vorhaben- und Erschließungsplan 
dargestellt. 
 
Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen ist durch die oberste Außenwandbegrenzung (OAB) festgesetzt.  
 

 Bereich Nutzungsschablone 1  
 (Altbau, nördlicher Kopfbau):   OAB  max. 240,00 m üNN 
    

Bereich Nutzungsschablone 1  
(Altbau, mittlerer Gebäudeteil und südlicher Anbau):  OAB  max. 239,00 m üNN 

  
 
 Bereich Nutzungsschablone 2 (westlicher Neubau):   OAB  max. 235,00 m üNN 
  
 
 Bereich Nutzungsschablone 3 (östlicher Neubau):  OAB  max. 236,00 m üNN  
 
  
 
3. Flächen für Stellplätze, Nebenanlagen (§ 9 Abs.1 Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO)  
 

Stellplätze sind ausschließlich innerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen und innerhalb der überbau 
baren Flächen zulässig.  

  
Die nach Landesbauordnung (§ 9 Abs. 2 LBO) erforderlichen Spielplatzflächen sind auf der durch Planein-
trag festgesetzten Fläche herzurichten. 
 
Die Einfriedigungen am Schloss-Wolfsbrunnenweg sind so zu wählen, dass die Eigenart des historischen 
Straßenraums Berücksichtigung findet. Lage, Umfang und Material der Einfriedigungen sind mit der Stadt 
rechtzeitig vor Baubeginn abzustimmen. 

 
 
4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  

(§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) 
 

Leuchtmittel 
Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich Leuchtmittel mit insektenschonender Bauweise und nicht an-
lockendem Lichtspektrum einzusetzen (z. B. Natriumdampflampen). 
 
Fledermäuse 
Bei dem Gebäude des ehemaligen Schlosshotels handelt es sich um ein Winterquartier von Fledermäusen. 
Beim Umbau des Gebäudes ist dem gesetzlichen Schutzanspruch Rechnung zu tragen. Hierzu sind am 
ehemaligen Schlosshotel und eventuell auch an den Neubauten an geeigneten Stellen adäquate Ersatz-
hangplätze zu schaffen. Die Details sind während der Baumaßnahme vor Ort mit der Unteren Naturschutz-
behörde unter Zuziehung eines Fledermausexperten abzustimmen und festzulegen. 
 
Amphibien 
Das Plangebiet liegt in einem Bereich, in dem saisonal mit Amphibienwanderungen zu rechnen ist. Durch 
bauliche Vorkehrungen (Amphibienleiteinrichtung) ist sicherzustellen, dass die natürlichen Wanderungs-
wege nicht unterbrochen werden. Die Details sind während der Baumaßnahmen vor Ort mit der Unteren 
Naturschutzbehörde unter Zuziehung eines Amphibienexperten abzustimmen und festzulegen. 

5. Bindungen für die Erhaltung und das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen   

 (§ 9 Abs.1 Nr. 25 BauGB) 
 
5.1 Baumpflanzungen  
 Die festgesetzten Bäume sind als Hochstämme anzupflanzen, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang zu 

ersetzen. Von den festgesetzten Baumstandorten für Einzelbaumpflanzungen kann aus technischen Grün-
den (Leitungen, Zufahrten, Tiefgarage, Wegeführung, Beleuchtung etc.) unter Beibehaltung der Gesamt-
anzahl und der Freiflächenkonzeption abgewichen werden. 

 Weiteres regelt der Freiflächenplan zum Vorhaben- und Erschließungsplan.  
 
5.2 Dachbegrünung 

Dachflächen von Flachdächern und von geneigten Dächern bis zu einem Neigungswinkel von 15° und 
Tiefgaragendächer sind flächig extensiv zu begrünen. Fensteröffnungen in der Dachfläche sowie techni-
sche Dachaufbauten, Dachterrassen, Aufzugsüberfahrten und Treppenhäuser sowie Wege- und Platzflä-
chen auf der Tiefgarage sind davon ausgenommen.  

 
 
III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 

 

Der Bebauungsplan liegt im Geltungsbereich der Satzung zum Schutz des Bereichs "Alt Heidelberg" als 
Gesamtanlage gem. § 19 DSchG (Gesamtanlagenschutzsatzung) vom 15.01.2004 

Die mit "D" gekennzeichneten Außenanlagen/Stützmauern im östlichen Geltungsbereich sind Teil der 
Sachgesamtheit des Kulturdenkmals "Schloss-Wolfsbrunneneg Nr. 5"  

Der Bebauungsplan liegt im Bereich des Landschaftsschutzgebietes "Bergstraße-Mitte" vom 15.01.1973, 
geändert durch Verordnung vom 15.03.2007. 

 
 
V. HINWEISE 

1.  Archäologische Funde 
 Sollten bei der Durchführung von Erdarbeiten bisher unbekannte archäologische Funde oder Befunde ent-

deckt werden, sind diese dem Regierungspräsidium Karlsruhe, Ref. 25 umgehend zu melden. Die Fundstel-
le ist bis zu vier Werktage nach der Fundanzeige unberührt zu lassen, wenn nicht eine Verkürzung der Frist 
mit dem Ref. 25 vereinbart wird (§ 20 DSchG). 

 Auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes über Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hinge-
wiesen. 
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